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Auslandsinkassopreisliste  

Gültig ab 15.01.2011 

 

Bearbeitungsgebühr pro Akte 

        

im B2B Bereich (juristische Pers.)  im B2C Bereich (natürliche Pers.) 

            

Aktenpauschale 49,00 €  Aktenpauschale 49,00 € 

         

              

Erfolgsprovision pro Akte     

          

Forderungen in Europa < 50.000 € 10%  Forderungen in Europa 15% 

Forderungen in Europa > 50.000 € 5%     

 

 

Für Forderungen außerhalb Europas werden 30 % Erfolgsprovision berechnet.  

 

Bei Mehrfachbeauftragung sind Sonderkonditionen möglich! 
 

Es wird keine Nichterfolgspauschale von uns berechnet.  
 
 
Honorarpflichtig sind nicht nur Zahlungen, die bei dem Inkassodienst oder dem Auftraggeber direkt verbucht 
werden, sondern auch Gutschriften, die der Minderung der Forderung dienen (z.B. durch Warenrückgabe, 
Vergleiche, Sicherungen, usw.). 
 

 

Gebühren für Gerichtsverfahren im Bereich „Sekundi-Netzwerk“ 
 
 

Sollte sich eine gerichtliche Forderungsbeitreibung als notwendig erweisen, geschieht das 

ausschließlich nach Zustimmung des Gläubigers. 

 

Es wird dann eine im gesamten Sekundi-Netzwerk gültige pauschale Gebühr fällig, 

welche im Falle der Zahlung des Schuldners zurückerstattet wird. 

 

Die Höhe der Pauschalgebühren erfragen Sie bitte bei Bedarf bei Ihrem Sekundi-

Ansprechpartner. 
 
 
 
Auf alle Gebühren und Provisionen wird die gesetzliche Mehrwertsteuer berechnet. Falls im  

Ausland MwSt. anfällt, wird diese weiterbelastet. Ein Vorsteuerabzug ist nicht möglich. 
 
 

 

 

 


